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BEKANNTMACHUNG  

 

 
 

Aufhebung des Bebauungsplan „Buchbühl“ in Michldorf 
des Marktes Leuchtenberg 

 
 

 

 
 
 
 
Die Gemeinde Leuchtenberg hat mit Beschluss vom 25.03.2023 die Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Buchbühl“ für das blau umrandete Gebiet beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan „Buchbühl“ aufge-
hoben. 
Der Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Buchbühl“ und die Begründung liegen 
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Tännesberg, Pfreimder Str. 1, 92723 
Tännesberg vom 05.04.2024 bis einschließlich 06.05.2024, während der derzeit gelten-
den Öffnungszeiten von Montag – Freitag, 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und Donnerstag von 
13:30 Uhr – 17:30 Uhr, aus. Hierbei werden die Ziele und Zwecke, sowie die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung dargelegt und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. 
 



 

Seite 2 von 2 
 

 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung des dort be-

zeichneten Verfahrens und Formvorschriften, 
 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans, 

 
3.  nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem 
wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtli-
che Informationspflichten im Bauleitverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
Leuchtenberg den, 04.04.2023 
 
Markt Leuchtenberg 
 
 
 
___________________________ 
Anton Kappl 
Erster Bürgermeister 

Ortsüblich bekannt gemacht 
durch Anschlag an der Amtstafel 
 
angeheftet am: _____________________ 
 
abgenommen am: __________________ 


